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Verordnung

der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf betreffend die

I. Aufhebung des gemeinsamen Schulsprengels der öffentlichen Neuen Mittelschule 1
Kirchdorf an der Krems und öffentlichen Neuen Mittelschule 2 Kirchdorf an der Krems

II. Neufestsetzung des Schulsprengels der öffentlichen Neuen Mittelschule –
Musikmittelschule Kirchdorf

Aufgrund der §§ 39, 40 und 42 Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992, LGBl. Nr. 35/1992 in der
Fassung des LGBl. Nr. 50/2017 wird verordnet:

I.
Die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf vom 10. Jänner 2017, BHKIBI-2016-
110055/60-GW, betreffend die Festsetzung des gemeinsamen Schulsprengels der öffentlichen
Neuen Mittelschule 1 Kirchdorf an der Krems und öffentlichen Neuen Mittelschule 2
Kirchdorf an der Krems wird aufgehoben.

II.
Der Schulsprengel der öffentlichen Neuen Mittelschule – Musikmittelschule Kirchdorf wird wie folgt
neu festgesetzt:

§ 1
Pflichtsprengel

(1) Für die öffentliche Neue Mittelschule – Musikmittelschule Kirchdorf wird nach § 42 Abs. 2 Oö.
Pflichtschulorganisationsgesetz ein Pflichtsprengel festgesetzt.

(2) Das Gebiet des Pflichtsprengels ergibt sich aus dem Plan im Maßstab 1:78.000 in der Anlage.

§ 2
Schlussbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft.
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(2)  Die im § 1 Abs. 2 genannte Anlage wird gemäß § 16 Abs. 2 iVm § 14 Abs. 1 Oö. Verlaut-
barungsgesetz 2015 kundgemacht; sie ist während der Dauer der Wirksamkeit dieser
Verordnung bei der Bezirkshauptmannschaft während der Amtsstunden zur öffentlichen
Einsicht aufzulegen und ist ohne Auswirkung auf die Kundmachung auch im Internet unter
www.bh-kirchdorf.gv.at abrufbar.

Der Bezirkshauptmann

Dr. Dieter Goppold
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